Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Bemühungen um eine Angleichung des Privatrechts der Mitgliedstaaten 

vom 26 Mai 1989, ABl. C 158 vom 26. 6. 1989, S. 400

Das Europäische Parlament,

· in Kenntnis des Entschließungsantrags der Abgeordneten Gazis und Mavros zu den Bemühungen um eine Angleichung des Privatrechts der Mitgliedstaaten (Dok. B2-55/85),

· nach Übertragung der Entscheidungsbefugnis an seine Ausschuß für Recht und Bürgerrechte gemäß Artikel 37 GO,

· in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Recht und Bürgerrechte (Dok. A2-157/89),

in Erwägung nachstehender Gründe:

A. die Gemeinschaft hat bisher die Harmonisierung zahlreicher Einzelfragen, jedoch nicht ganzer Bereiche des Privatrechts durchgesetzt,

B. die gesetzliche Regelung von Einzelfragen entspricht jedoch nicht den Erfordernissen und Zielsetzungen des gemeinsamen Binnenmarkts, insbesondere nach der Verabschiedung der Einheitlichen Akte,

C. die geeigneteste Möglichkeit der Harmonisierung der für die Gemeinschaft relevanten privatrechtlichen Fragen besteht in der Vereinheitlichung umfassender Bereiche des Privatrechts,

D. ein modernes gemeinsames Privatrecht kann direkt oder indirekt zu einer Ausweitung der Beziehungen der Gemeinschaft zu Drittländern, vor allem zu den Ländern Lateinamerikas, beitragen,

E. eine Vereinheitlichung ist in den für die Verwirklichung des Binnenmarktes wichtigsten Bereichen des Privatrechts möglich, wie zum Beispiel im Schuldrecht, wobei selbstverständlich die Möglichkeit[en] der Vereinheitlichung damit nicht erschöpft sind,

F. die Bestimmungen des Vertrags und der Einheitlichen Akte enthalten in vollem Umfang die entsprechenden Rechtsgrundlagen, um dieses Ziel zu erreichen,

G. zum gegenseitigen Verständnis der in den Mitgliedstaaten geltenden verschiedenen Gesetzbücher und der verschiedenen Systeme des Privatrechts sowie zur Förderung des Einigungswerkes ist es notwendig, die Durchführung rechtsvergleichender Studien innerhalb der Gemeinschaft sowie ganz allgemein die Bemühungen um eine Kodifizierung – sowohl moralisch als auch materiell – zu unterstützen,

H. ein gemeinsames Privatrecht wäre für alle Mitgliedstaaten vorteilhaft, sogar für jene Mitgliedsländer der Gemeinschaft, die es nicht übernehmen,

I. in einer ersten Phase würden die Mitgliedstaaten eine Prüfung vornehmen, sich beraten und schließlich eine Erklärung darüber abgeben, ob sie sich an den Verein-heitlichungsbemühungen beteiligen möchten oder nicht,

J. anschließend würden diejenigen Mitgliedstaaten, die sich zur Beteiligung an diesem Vereinheitlichungsvorhaben entschlossen haben, einen Ausschuß aus Wissenschaftlern einsetzen, der die Prioritäten festsetzt und das ganze Vorhaben plant,

1. fordert, daß mit den erforderlichen Vorbereitungsarbeiten zur Ausarbeitung eines einheitlichen Europäischen Gesetzbuches für das Privatrecht begonnen wird, wobei alle Mitgliedstaaten ersucht werden, nach angemessenen Beratungen zu erklären, ob sie sich an der geplanten Vereinheitlichung beteiligen möchten;

2. fordert, daß nach angemessenen Beratungen zwischen den Mitgliedstaaten, die die Vereinheitlichung grundsätzlich befürworten, ein Ausschuß aus kompetenten Wissenschaftlern eingesetzt wird, der die Prioritäten festsetzt und alle Arbeiten zur Vereinheitlichung des Privatrechts plant;

3. fordert die Unterstützung der in der Gemeinschaft bestehenden Institute für die Ausarbeitung rechtsvergleichender Studien sowie generell die Bemühungen um eine Kodifizierung;
4. fordert, daß die notwendigen finanziellen Voraussetzungen für die Verwirklichung dieses Vorhabens geschaffen werden;
5. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den Mitgliedstaaten zu übermitteln.
